
Abschlussbericht der BPK zum Geschäft Schlossacker,  
Zentrum für Wohnen und Pflege 
 
 

1. Einleitung  
 
An der Sitzung vom 5.12.2008 überwies der Einwohnerrat das Projekt für den Neubau des Al-
terszentrums Schlossacker an die Bau- und Planungskommission. Die BPK hat die Vorlage an 
acht Sitzungen beraten. Zur Beantwortung der konzeptionellen, betrieblichen und organisatori-
schen Fragen standen Vertreter des Stiftungsrats, der Baukommission und die Heimleitung zur 
Verfügung.  
 
Damit das Projekt keine terminliche Verzögerung erfährt, hat die BPK alle Fragen im Zusam-
menhang mit dem Planungskredit von CHF 1,5 Mio. für die GU-Ausschreibung prioritär behan-
delt. Die Ergebnisse und der Antrag sind im Zwischenbericht 19a vom 31.3.2009 enthalten. Der 
ER hat am 27.4.2009 den Planungskredit von CHF 1,5 Mio mit 26 Ja, 9 Nein bei 3 Enthaltungen 
genehmigt. Damit ist der Antrag 2 der Vorlage 19 bereits beschlossen worden.  
 
Im vorliegenden Abschlussbericht werden die Fragen im Zusammenhang mit dem Bau, Be-
triebskonzept, Erschliessung, Umgebung, Kosten und Finanzierung, Spitex und Projektorgani-
sation behandelt.  
 
 
2. Das Konzept  
 
2.1 Kurzer Projektbeschrieb  
 
In einem Architekturwettbewerb entstand das Projekt „wohnen plus“ im Dezember 2005. Das 
Projekt beinhaltet drei Gebäudeteile auf drei Geschossen mit 9 Abteilungen und insgesamt 72 
Zimmern zu je 29 m2. Jede Abteilung kann bei Bedarf unabhängig von den anderen für De-
menzpatienten abgeschlossen werden. Im gleichen Gebäude sind auch die Spitex und die Ta-
gesstätte untergebracht. 
 
2.2 Erschliessung  
 
Der Haupteingang befindet sich auf dem Niveau der Terrasse zu den Bauabteilungen der Ge-
meinde. Auf die Erschliessung von der Hauptstrasse her mit einem Personenlift wurde zum jet-
zigen Zeitpunkt aus planerischen und aus Kostengründen verzichtet. Für Behinderte und ältere 
Personen führt der Weg von der Hauptstrasse über die Hohlegasse mit einer Steigung von 6 bis 
8 % zur Einstellhalle/Parkhaus. Im hinteren Teil des Parkhauses befindet sich der Aufzug zum 
APH. Das Projekt muss jedoch über einen behindertengerechten Zugang verfügen, d.h. es 
müssen im Bereich der Hohlegasse bei der Einfahrt zur Einstellhalle Anpassungen vorgenom-
men werden, damit die Steigung nicht mehr als 6 % beträgt. 
 
Die BPK hat diese Zufahrt an Ort und Stelle besichtigt und mit einem Rollstuhl Testfahrten vor-
genommen. Die BPK kam eindeutig zum Schluss, dass diese Zufahrt für Behinderte und ältere 
Personen nicht optimal ist. Ein Personenlift ist zur Erschliessung des neuen Zentrums unab-
dingbar. 
Im Weiteren ist die Anlieferung für LKWs zu knapp bemessen. Geplant ist ein Vorplatz, der für 
LKWs mit 8.5 m Länge und ohne Ladebordwand konzipiert ist. Bereits heute werden in den 
meisten Altersheimen die Anlieferungen über Spediteure (für Windeln, Getränke etc.) getätigt. 
Diese haben genormte Fahrzeuge mit einer Länge bis 10.5 m und mit Ladebordwand, welche 
einen Abstand zum Gebäude von ca. 3 m benötigen. Auch die ZEBA (Zentralwäscherei Basel) 
schafft nur noch Fahrzeuge mit 10 m Länge an. Eine zu klein bemessene Anlieferung bedingt 
kleinere Fahrzeuge mit entsprechend höheren Transportkosten. Auch das Be- und Entladen ist 
aufwändiger, was sich wiederum bei den Personalkosten niederschlägt. 
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2.3 Umgebung  
 
Die Liegenschaft an der Hasenrainstrasse hat eine Parzellenfläche von 1'023 m2. Sie ist im Fi-
nanzvermögen mit einem Buchwert von CHF 1,7 Mio Franken verbucht. Im vorliegenden Pro-
jekt wurde eine Fläche von ca. 500 m2 dem Park zugeschlagen. Es verbleibt somit eine Restflä-
che von ca. 500 m2 bei der Liegenschaft Hasenrainstrasse 89. Die Baukommission und der 
Stiftungsrat würden eine grosszügige Umgebungsgestaltung bis zur Hasenrainstrasse begrüs-
sen. Die Mehrheit der BPK ist ebenfalls der Meinung, dass ein grosszügigerer Park mit Kinder-
spielplatz beim neuen Alterszentrum sinnvoll ist und deshalb die Liegenschaft Hasenrainstrasse 
abgebrochen werden soll. 
 
 
3. Kosten und Finanzierung  
 
Gemeinderat und Stiftungsrat werden zusammen die günstigst mögliche Finanzierungsform 
aushandeln. So werden neben klassischen Hypotheken auch Darlehen oder auch Leasing-
Optionen geprüft. Mit der Bonität einer Gemeinde als Rückendeckung sollten gute Bedingungen 
aushandelbar sein. Im Finanzplan der Gemeinde sind über einige Jahre gleich grosse Beiträge 
enthalten. Die effektive Belastung wird aber je nach Marktbedingung (Zinsniveau) anders aus-
fallen. Zudem wurde für das Alterszentrum schon eine erhebliche Vorfinanzierung geleistet. 
Sollte das Bauprojekt schliesslich günstiger abgerechnet werden, werden die Beiträge der Stif-
tung und der Gemeinde im gleichen Mass reduziert. 
 
Die Beiträge an die Pensionäre erfolgen nicht mehr wie früher über einen subjektbezogenen 
Gemeindebeitrag sondern über Ergänzungsleistungen. Dies könnte für die Gemeinde länger-
fristig etwas günstiger zu stehen kommen, da der Kanton im Rahmen des Finanzausgleichs den 
EL-Topf mit einem steigenden Anteil äufnet und die Beteiligung der Gemeinden entsprechend 
schrumpft. 
 
 
4. Spitex  
 
Binningen und Allschwil / Schönenbuch sind dabei, Lösungen für eine optimierte Zusammenar-
beit zu suchen. Ein Vorschlag für eine horizontale Vernetzung liegt vor, der vom Vorstand des 
Binninger Spitexvereins zusammen mit einem externen Fachbegleiter an einer Klausurtagung 
erarbeitet wurde. Ein solcher Zusammenschluss hat aber keinen Einfluss auf das Raumpro-
gramm des neuen Zentrums, weil Binningen so oder so Stützpunktfunktion hat. Synergien sind 
deshalb insbesondere bei der Leitung (Geschäftsführung) auszumachen. 
 
 
5. Projektorganisation 
 
Die BPK diskutierte die Projektorganisation (s. Organigramm in der Vorlage 19a) und machte 
folgende Feststellungen: 
- Stiftungsrat und Baukommission weisen viele Querverbindungen auf.  
- Es ist aussergewöhnlich, dass der GU dem Architekten unterstellt ist.  
Die BPK schlägt vor, die Organisation analog der Projektorganisation beim Alters- und Pflege-
heim Blumenrain Therwil vorzunehmen, das heisst: 
- Baukommission und Bauausschuss möglichst schlank halten 
- Einsitz eines Gemeinderats in der Baukommission 
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- Der Baukommission sind direkt unterstellt: 

- Architekt mit den Fachplanern, 
- GU mit den ausführenden Firmen. 

Ausserdem wünscht die BPK eine periodische Berichterstattung durch den Gemeinderat an den 
Einwohnerrat über: 
- Projektfortschritt,  
- Kostenstand und -prognose und Terminübersicht, 
- Stand der Umsetzungen der Empfehlungen der BPK. 
 
 
6. Zusammenfassung  
 
- Das Projekt Schlossacker überzeugt vom Konzept und Betriebsablauf, vor allem im Bereich 

des Alters- und Pflegeheims. 
- Die Kosten mit sind CHF 42 Mio an der oberen Grenze, entsprechen jedoch dem gegebe-

nen Bauvolumen. 
- Bauprojekt mit Plänen 1:100 und Kostenvoranschlag sind abgeschlossen. Zurzeit läuft die 

Detail- /Ausführungsplanung als Basis für die GU-Ausschreibung. 
- Bis Ende 2009 liegen die GU-Offerten vor. Der Baubeginn ist Anfang 2010, vorausgesetzt, 

das Volk heisst den entsprechenden Kredit gut. Es ist mit einer Bauzeit von zwei Jahren zu 
rechnen. 

 
 
7. Empfehlungen der BPK  
 
Die BPK wünscht, dass der Gemeinderat bei der Umsetzung der Planung folgende Empfehlun-
gen prüft und wenn immer möglich auch realisiert: 
 
a) Die Baukosten von CHF 42 Mio (inkl. Umgebung und Erschliessung) sind als Kostendach 

zu betrachten (inkl. Nachträge, exkl. Teuerung). Für Nachträge sind erfahrungsgemäss 
CHF 1,5 bis 2,0 Mio zu reservieren. 

b) Die Tagespauschale sollte unbedingt im Rahmen der Verträglichkeit im Kanton bleiben. 
Diese beträgt CHF 125.- bis 135.- pro Tag (Index 2009) 

c) Ergänzungen zum GU-Vertrag: 

- Kostendach 

- Mitspracherecht bei Vergabungen 

- offene Abrechnung 

- Gewinnbeteiligung z.B. 70/30% oder 50/50% d.h. 70% Bauherrschaft, 30% GU (Ver-
handlungssache) 

- Zahlung nach Baufortschritt z.B. monatlich 

d) Verbesserung der LKW-Anlieferung 

e) Aufzug für behindertengerechten Zugang 

f) Anpassung der Projektorganisation analog Therwil 

g) Abbruch der Liegenschaft Hasenrainstrasse 89 und Verwendung der Parzelle für den Park 
mit Kinderspielplatz 
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8. Anträge der Bau- und Planungskommission  
 
Gemäss der Vorlage Nr. 19 sind nach dem Einwohnerratsbeschluss vom 27.4.2009, als dem 
Antrag 5 betreffend Planungskredit zugestimmt wurde, noch vier Anträge zu beschliessen. Die 
Bau- und Planungskommission beantragt dem Einwohnerrat einstimmig, die nachfolgenden 
Anträge 1 bis 4 gemäss der Vorlage 19 zu genehmigen: 
 
1. Für Planung und Bau des Schlossackers, Zentrum für Wohnen und Pflege, wird ein Investi-

tionsbeitrag von insgesamt CHF 13.01 Mio. zuzüglich teuerungsbedingte, in der Abrech-
nung nachzuweisende Mehrkosten bewilligt, der sich wie folgt zusammensetzt: 
- CHF 9,2 Mio. für Planung und Bau des Alters- und Pflegeheims Zentrum Schlossacker 
- CHF 1,6 Mio. für die Planung des Alters- und Pflegeheims Zentrum Schlossacker (vom 

Einwohnerrat bereits bewilligt). 
- CHF 1,21 Mio. für die räumliche Integration der Tagesstätte in das Zentrum Schlossacker 
- CHF 0,5 Mio. für die Erstellung des Aussenraums 
- CHF 0,5 Mio. für die Erschliessung 

2. Zur Finanzierung der Übergangsarbeiten bis zur Betriebseröffnung wird ein zusätzlicher 
Beitrag an die Stiftung APH Binningen von CHF 0,5 Mio. bewilligt. 

3. Die Gemeinde gibt die Parzelle Nr. 12 zu einem Baurechtszins von CHF 1.—/Jahr an die 
Stiftung Alters- und Pflegeheime Binningen ab. 

4. Die Anpassung des Strassennetzplans gemäss Beilage 7 wird beschlossen. 
 

Ebenfalls einstimmig empfiehlt die BPK, folgenden Antrag zu beschliessen: 
5. Für die behindertengerechte Erschliessung des Neubaus ist ein Zugang vom Strassenni-

veau Hauptstrasse zum Haupteingang des Zentrums mit einem Lift zu realisieren. 
 

Im Weiteren empfiehlt eine klare Mehrheit der BPK, folgenden Antrag zu genehmigen: 
6. Die Liegenschaft Hasenrainstrasse 89 ist abzubrechen und die Parzelle für den Park mit 

Kinderspielplatz zu verwenden.  
 
 
Binningen, 3. Juni 2009 
 
Der Präsident der BPK 

 
 
Willy E. Müller 


